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Sitzung des Stadtrates am 28.06.2023  
Anfrage der Fraktion MitBürger & Die PARTEI zu Vormundschaften für Kinder und 
Jugendliche, hier: Nachfrage zur Antwort auf die Anfrage VII/2023/05685  
Vorlagen-Nummer: VII/2023/05819 
TOP: 12.14 
 
 
Antwort der Verwaltung: 
 
1. Ist aus der Antwort zu schließen, dass die unter 1. angegebenen Zahlen nur die 

Amtsvormundschaften umfassen und somit alle von der Stadtverwaltung 
übernommenen Vormundschaften abbilden? 

Die in der Antwort zur Anfrage VII/2023/05685 unter 1. dargestellten Zahlen umfassen 
alle gesetzlichen und bestellten Vormundschaften und Pflegschaften, in denen das 
Jugendamt der Stadt Halle (Saale) (Fachbereich Bildung) Vormund/Pfleger nach § 55 
SGB VIII ist/war. 

2. Das Jugendamt hat gegenüber dem Familiengericht ein Vorschlagsrecht zur 
Bestellung eines Vormunds. In wie vielen Fällen wurde in den letzten fünf Jahren 
eine ehrenamtliche bzw. Vereinsvormundschaft vorgeschlagen? 

Das ist im Moment nicht auswertbar. Als Auswertungen sind in der Fachsoftware die 
Items der Bundesstatistik hinterlegt, die regelmäßig an das Statistische Landesamt 
gemeldet werden. Andere Auswertungen müssen erst implementiert und voneinander 
abgegrenzt werden. Das wird erst perspektivisch möglich sein. 
Mit dem deutlichen Anstieg der Flüchtlingsbewegung in den Jahren 2015 und 2016 
übernahm auch refugium e. V. Vereinsvormundschaften für die unbegleiteten 
minderjährigen Ausländer (umA) auf Vorschlag des Fachbereichs Bildung zusätzlich zu 
den Amtsvormundschaften und ehrenamtlichen Vormundschaften. Auch Pflegeeltern 
werden im Einzelfall zum Vormund des Kindes. 

3. Wurde die benannte Stelle bereits ausgeschrieben? Wenn nein, warum 
(insbesondere vor dem Hintergrund der Ausführungen in der Antwort) nicht und 
wann soll dies erfolgen?  

Nein, die Stelle wurde bisher nicht ausgeschrieben. Um die Stelle ausschreiben zu 
können, ist eine Stellenbeschreibung mit konkreten Inhalten und Aufgaben notwendig. 
Hierzu erfolgen derzeit Abstimmungen. 

4. Zu wann wird eine Besetzung der Stelle angestrebt? 

Wenn die Abstimmungen abgeschlossen sind, erfolgt die Ausschreibung der Stelle. 
Wann die Besetzung der Stelle erfolgen wird, ist derzeit noch nicht absehbar. 
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